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Weisungen. an die Bevidlkerung
fiir den Kriegsfall

Der Bundesrat richtete ein Kreisschreiben an die
Kantonsregierungen, mit welchem er ihnen die « Wei-
sungen an die Bevolkerung fiir den Kriegsfall » zustellte.
Die Weisungen an die Bevolkerung betonen in der Ein-
leitung : -

« Die vorliegenden Weisungen gelten fiir den Fall,
daB die Schweiz in kriegerische Ereignisse verwickelt
werden sollte. Sie entspringen dem Bestreben, die Behor-
den und die Bevolkerung iiber ihre Stellung gegeniiber
einer feindlichen Armee aufzukldren. Es soll vermieden
werden, dal durch unbedachtes Verhalten der Bevol-
kerung die militdrische Landesverteidigung beeintrdch-
tigt oder die Bevolkerung selbst schweren Gefahren aus-
gesetzt wird. Diese Orientierung der Bevolkerung bildet
einen Teil der Vorbereitung unseres Landes fiir den
Kriegsfall und kann deshalb nicht erst bei unmittelbar
bevorstehender Gefahr getroffen werden. :

Aus dem ErlaB dieser Weisungen darf daher nicht ge-
schlossen werden, daB im gegenwdrtigen Moment eine
solche Gefahr bestinde. »

MaBgebend fiir das Verhalten ist ein internationales
Abkommen, die Landkriegsordnung, welche (als Anlage
zum Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 betr. die
Gesetze und Gebriuche des Landkrieges) fiir die Schweiz
und ihre Nachbarstaaten, sowie zahlreiche andere Staa-
ten verbindlich ist. Die Weisungen selber enthalten Be-
stimmungen iiber die Teilnahme an den Feindseligkeiten,
das Verhalten im Hinterland, das Verhalten in der
Kampizone und Verhaltungsmafiregeln fiir den Fall einer
Besetzung von schweizerischem Gebiet durch den Feind.
Als Anhang ist ihnen ein Auszug aus der Ordnung der
Gesetze und Gebrauche des Landkrieges (Landkriegs-
ordnung) beigegeben. Die Weisungen miissen gemiB dem
Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierun-
gen bis zum 15. November in den amtlichen Publikations-
organen der Kantone und der Gemeinden vollstiandig ver-
offentlicht werden.

Teilnahme an den Feindsel,igkéiten.

Nach dem gelten Volkerrecht ist deutlich zu unter-
scheiden zwischen der bewaffneten Macht einerseits und
der Bevolkerung anderseits. Kriegerische Kampfhand-
lungen sollen nach dem geltenden Recht nur von der be-
waffneten Macht (Kriegfithrende) vorgenommen werden.

1. Bewaffnete Macht.

Zur bewafineten Macht der Schweiz gehoren insbe-
sondere:

a) Die Truppen, inbegriffen 1. die am Feinde von den
Truppenfiihrern eingestellten Freiwilligen (Dienstregle-
ment Ziffer 5); dieselben sind womdglich zu uniformie-
ren, ist dies nicht moglich, so miissen sie durch ein deut-
liches militdrisches Abzeichen (wenigstens die eidgends-
sische Armbinde) als Angehdrige der Armee kenntlich
gemacht werden; 2. die ortlichen Fliegerabwehren; 3. das
Grenzwachtkorps; 4. die Heerespolizei; 5. die Polizei-
korps der Kantone und Gemeinden.

b) 1. die Hilfsdienste und der Luftschutz; 2. das be-
waffnete Bahnpersonal; 3. das bewaffnete Personal der
Kraftwerke und Unterwerke. — Diese Aufzdhlung ist
keine erschopfende. Personen, die hier nicht aufgezahlt
sind, konnen zur bewaffneten Macht gehdren, wenn sie
der Armee oder einer ihrer Hilfsorganisationen eingeglie-
dert sind. '

c) Zur bewaffneten Macht gehéren auch diejenigen
Teile der Bevolkerung, fiir welche die in Art. 1 und 2 der
Landkriegsordnung aufgestellten Bedingungen zutreffen.

1. Bevilkerung.

Alle Personen, die nicht zur bewaffneten Macht geho-
ren, bilden die Bevolkerung. Wenn diese kriegerische
Kampfhandlungen vornimmt, so setzt sie sich der Gefahr
strenger MaBnahmen seitens des Feindes aus.

Jedoch darf nach Kriegsrecht auch die Bevolkerung
kriegerische Kampfhandlungen vornehmen, wenn die im
folgenden erwidhnten Bedingungen erfiillt sind:

a) Nach Art. 1 der Landkriegsordnung steht das
Recht zur Vornahme kriegerischer Kampfhandlungen
auch Freiwilligenkorps zu, wenn sie folgende Bedingun-
gen erfiillen: 1. wenn jemand an ihrer Spitze steht, der
fiir seine Untergebenen verantwortlich ist; 2. wenn sie
ein festes, aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen;
3. wenn sie die Waffen offen fiihren und 4. wenn sie bei
ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebrduche des
Krieges beobachten.

Sollten ausnahmsweise Freiwilligenkorps gebildet
werden, so ist darauf zu achten, daB das in Ziffer 2 ge-
forderte Abzeichen ein moglichst deutliches ist; eine eid-
genossische Armbinde geniigt, jedoch ist die Uniformie-
rung, wenigstens teilweise (z. B. Kaput und Policemiitze)
bei weitem vorzuziehen.
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b) Art. 2 der Landkriegsordnung sieht einen weitern
Fall vor, bei dessen Vorliegen die Bevolkerung kriegeri-
sche Kampfhandlungen vornehmen darf. Er lautet:

«Die Bevolkerung eines nichtbesetzten Gebietes,
die beim Herannahen des Feindes aus eigenem Antrieb
zu den Waffen greift, um die eindringenden Truppen
zu bekampfen, ohne Zeit gehabt zu haben, sich nach
Art. 1 zu organisieren, wird als kriegfiihrend betrach-
tet, wenn sie die Waffen offen fiihrt und die Gesetze
und Gebriuche des Krieges beobachtet. »

Diese Volkserhebung (levée en masse) kann sich
gegeniiber einem plotzlich auftauchenden Feind (Ueber-
fall an einer von den Truppen schwach besetzten Stelle
der Grenze, Einbruch von Panzertruppen oder motori-
sierten Verbanden, Ueberfall durch Fallschirmtruppen)
als notwendig erweisen, ebenso gegen auslidndische Sa-
botageorganisationen im Innern des Landes, die Teil-
nahme an diesen ist iiberdies als Verbrechen zu behan-
deln.

‘Zur Abwehr sind in- erster Linie die an Ort und Stelle
befindlichen Wehrménner verpflichtet, auch dann, wenn
sie sich nicht im Dienst befinden, sie sollten aber, wenn
dies moglich ist, den Kampf in Uniform aufnehmen. So-
bald sie die Uniform tragen, gehoren sie zu den Truppen.

Was die iibrige Bevolkerung anbetrifft, so ist die Mit-
wirkung am Kampf als Freiwillige oder als Mitglieder
von Freiwilligenkorps der Beteiligung an einer Volks-
erhebung vorzuziehen.

Verhalten im Hinterland.

In der Regel haben Behorden und Bevolkerung im
Hinterland an Ort und Stelle auszuharren und so weit
wie nur moglich die Armee und Kriegswirtschaft durch
niitzliche Arbeit zu unterstiitzen. Eine Evakuation der
Gesamtbevolkerung im Hinterlande findet nicht statt, es
sei denn, daB durch besondere militdrische Befehle etwas
anderes angeordnet wird. Die freiwillige Abwanderung
und die Aufnahme der Abgewanderten in einem andern
Landesteil ist jedoch zuzulassen; vorbehalten bleibt die
Beniitzung der StraBen und Transportmittel fiir militari-
sche Zwecke. Will ein Kanton eine derartige freiwillige
Abwanderung vorbereiten, so hat er sich an das Eidg.
Kriegsfiirsorgeamt (Eidg. Volkswirtschaftsdepartement)
zu wenden. :

Die Evakuierung von Giitern ist von der Armee vor-
bereitet. Sie wird auf Anordnung der militdrischen Stel-
len hin durchgefiihrt.

Verhalten in der Kampfzone.

Ob die Bevolkerung von - Ortschaften, die in der
Kampizone liegen, am Ort zu verbleiben hat oder evaku-
iert wird, richtet sich nach den Anordnungen der mili-
tarischen Befehlshaber.

Besetzung von Gebiet durch den Feind.

Wenn die Schweiz angegriffen werden sollte, wird
sie ihr Gebiet mit allen Kriften verteidigen. Jedoch be-
steht in jedem Krieg die Moglichkeit, da Gebiet vom
Feind besetzt (okkupiert) wird. Rechte und Pflichten der
dort verbleibenden Zivilbehorden und der Bevolkerung
einerseits, der Okkupationsarmee anderseits werden
durch die Landkriegsordnung geregelt.

Ein Gebiet gilt erst dann als besetzt (okkupiert), wenn
es sich tatsdchlich unter der Herrschaft des feindlichen
Heeres befindet. Die Besetzung erstreckt sich nur auf
solche Gebiete, in denen die Herrschaft hergestellt ist
und ausgeiibt werden kann. Gebiete, in denen Kampfhand-
lungen stattfinden oder in denen sich nur voriibergehend
feindliche Truppen befinden (VorstoB motorisierter Trup-

pen, Absprung von Fallschirmtruppen), gelten nicht als
besetzt, und die Vorschriften der Landkriegsordnung
iiber die Okkupation finden nicht Anwendung.

Das Privateigentum ist geschiitzt. Jedoch kann die
Okkupationsarmee Requisitionen vornehmen, sowie Steu-
ern und Kontributionen (Geldabgaben) erheben. Voraus-
setzungen und Schranken sind in den genannten Artikeln
der Landkriegsordnung umschrieben.

Die Bevolkerung darf nicht zur Teilnahme an den
Kriegsunternehmungen gegen ihr Land gezwungen wer-
den, noch dazu, Auskiinfte iiber ihr Heer oder iiber des-
sen Verteidigungsmittel zu geben.

Die kantonalen Behorden werden bestimmen, welche
Mitglieder von Behorden der Kantone, der Bezirke und
Gemeinden an Ort und Stelle zu verbleiben haben; sie
haben auf alle Fille dafiir Vorsorge zu treffen, dal Per-
sonal zuriickbleibt, um die Verwaltung weiterzufiihren,
die Ordnung zu wahren und die lebenswichtigen Betriebe
aufrechtzuerhalten. Dieses Personal wird auBerdem bei
der Regelung der Beziehungen zwischen der Bevolkerung
und der okkupierenden Macht die Interessen der Bevol-
kerung nach Moglichkeit wahren. »

Wenn sich die Schweiz mit einem andern Staat im
Krieg befindet, werden ihre Interessen im {eindlichen
Staat durch eine neutrale Macht vertreten. Die Bevol-
kerung des besetzten Gebietes kann sich notigenfalls um
Schutz an die diplomatische oder konsularische Vertre-
tung dieser Macht im feindlichen Staate wenden.

Die Schweizerische Nationalspende
in ernster Zeit

Vor uns liegt der soeben erschienene Bericht der
Schweizerischen Nationalspende fiir unsere Soldaten
und ihre Familien {iber das Jahr 1938. Diese segens-
reiche Institution steht heute im Mittelpunkt des all-
gemeinen Interesses. Sie ist bekanntlich dazu bestimmt,
die Liicken der amtlichen Wehrmannsfiirsorge auszu-
fiilllen. Jedermann ist es heute bekannt, daB die in
der Militirorganisation gesetzlich verankerte Notunter-
stiitzung, die Wehrmannerunterstiitzung, Art. 22 u. f.,
schon im Instruktionsdienst nicht geniigt. Heute leben
wir im Zustand der bewaffneten Neutralitit. Unsere
Armee ist mobil gemacht. Die Frage der Unterstiitzung
der Wehrmannsfamilien muB3 raschestens gelost werden.
Ob die Erhdhung der gesetzlichen Unterstiitzung der-
art bemessen werden kann, daB die Not wirklich aus

den Familien der Wehrménner verscheucht wird, scheint

uns noch nicht sicher zu sein. Es ist deshalb eine
nationale Pflicht, das groBe Werk der Schweizeri-
schen Nationalspende, die den eigentlichen Fiirsorge-
dienst der Armee betreut, weitgehendst zu unter-
stiitzen. Das Werk der Schweizerischen Nationalspende
war schon in Friedenszeiten ein iiberaus vielgestaltiges.
Einmal die Beratung und Unterstiitzung der Wehr-
ménner in Schulen und Kursen! Dann die Fiirsorge
fiir kranke und invalide Wehrménner und ihre Ange-
horigen. Dieser zweite Teil der Tatigkeit der National-
spende war der umfangreichste und auch sorgenvollste.
Hier finden wir alle die Invaliden und Kranken aus
der ersten Grenzbesetzungszeit. Ein -weiterer Zweig
der Tétigkeit der Schweizerischen Nationalspende ist
die Fiirsorge fiir die Hinterlassenen verstorbener Wehr-
ménner. Dann kommt die geistige Fiirsorge. Die
Schweizerische Nationalspende unterstiitzt die Schwei-
zerische Volksbibliothek (die frithere Soldatenbibliothek)
mit namhaften Beitrigen. Unsere Rekrutenschulen
dauern nun vier Monate. Im Aktivdienst miissen die



	Weisungen an die Bevölkerung für den Kriegsfall

